
 

 
 
Ohne die Verantwortlichen   
(Lehrer/in, Übungsleiter/in, oder Trainer/in) 

 

ist das Betreten der Sporthalle nicht gestattet. Sie haben als Erste die Sporthalle 
zu betreten und dürfen sie als Letzte erst verlassen, nachdem Sie sich von dem 
ordnungsgemäßen Aufräumen und sauberem Zustand der Sporthalle überzeugt 
haben 
 

Die Stadt Lollar übernimmt keinerlei Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die den 
Vereinen, ihren Mitgliedern oder Besuchern aus der Benutzung der Halle erwachsen. Die 
Vereine haften für alle Schäden der Geräte, die nicht auf Abnutzung oder Materialfehler 
zurückzuführen sind; desgleichen haften sie für alle selbstverschuldeten Beschädigungen 
der Halle und/oder ihrer Einrichtungen. 
 

Gleiches gilt für die Nutzung von Sportgeräten die sich im Besitz der TSG 1883 e.V. 
Lollar befinden und – nach Absprache mit der Stadt und dem Landkreis – dem Schulsport 
und dem allgemeinen Sportbetrieb zur Verfügung stehen.   
 

Die Sportfläche darf nur nach ablegen der Straßenschuhe mit Turnschuhen oder barfuss 
betreten werden. Zur Ausübung des Sports dürfen nur Schuhe mit hellen Sohlen 
getragen werden. 
 

Geräte und Einrichtungen der Sporthalle dürfen nur ihrer Bestimmung entsprechend 
sachgemäß verwendet werden. Benutzte Geräte sind nach Benutzung wieder auf ihren 
Platz zu schaffen. 
 

Ein verknoten der Taue ist untersagt. Matten dürfen nicht über den Boden geschleift 
werden und schwingende Geräte wie Taue, Ringe oder Schaukelstangen dürfen nur von 
je einer Person genutzt werden. 
 

Das Einstellen von Fahrrädern ist weder in der Halle noch in den Nebenräumen erlaubt. 
 

Zur leihweisen Entnahme von Geräten aus der Sporthalle ist die Genehmigung der Stadt 
oder der TSG 1883 Lollar e.V. erforderlich. 
 

Die Heizungsvorrichtungen dürfen nur vom Hausmeister bedient werden. Es ist darauf zu 
achten, dass mit Energie sparsam ungegangen wird. 
 

Unnötiges Lärmen und Toben ist zu vermeiden; ebenso Spiele, die Schäden an der Halle 
und ihren Einrichtungsgegenständen verursachen können.  
 

Die Sicherheit der Geräte ist laufend durch die Lehrer, Übungsleiter und Trainer zu 
überprüfen. Soweit irgendwelche Mängel festgestellt worden sind, sind diese dem 
Hausmeister möglichst schriftlich im Hallenbuch mitzuteilen. Sofern sich irgendwelche 
Bedenken wegen der Sicherheit einzelner Geräte ergeben sollten, ist schriftlich Mitteilung 
an die Stadt Lollar zumachen, damit fachmännische Überprüfung veranlasst werden 
kann. 
 

In das ausliegende Hallenbuch sind von allen Nutzern Eintragungen vorzunehmen. 
    

Die Richtlinien für die Nutzung von Sportstätten des Landkreises und der 
Stadt Lollar sind unbedingt zu beachten. 
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Übergabeordnung 
Turniere, Wochenend- und sonstige Veranstaltungen  
 
Halle: 
Die Schlüssel von den Eingangstüren und dem Kiosk sind vom Veranstalter rechtzeitig    
– in Verbindung mit dem Übergabeprotokoll – bei dem Hausmeister, gegen Quittung 
abzuholen.  
 

Mit jedem Veranstalter  findet eine Begehung der Halle statt, nach deren Vollzug ein 
ordnungsgemäßer und sauberer Zustand im Übergabeprotokoll des Hausmeisters 
dokumentiert wird (evtl. Mängel sind schriftlich festzuhalten). 
 

Hallenaufbau 
Weiterhin ist mit dem Hausmeister abzuklären, wie der Aufbau in der Halle vorgesehen 
ist. Speziell der Bedarf der Tribüne ist anzusprechen, da nur der Hausmeister über den 
notwendigen Schlüssel verfügt um die Tribüne aus- oder einzufahren. 
 

Alle  vorgesehenen Veränderungen , Zusatzmarkierungen u.s.w. in der Halle sind dem 
Hausmeister anzuzeigen, im Protokoll festzuhalten und nach der Veranstaltung 
rückstandslos zu entfernen bzw. beseitigen. 
 

Die Reinigung der Halle  Für eine besenreine Übergabe der Sportler-Eingangsbereiche, 
Umkleideräume, Duschen, Toiletten und der Tribüne sowie die Beseitigung von Müll hat 
der Veranstalter zu sorgen. 
 

Foyer, Kiosk und Toiletten 
 

Jeder Veranstalter kann, entsprechend seiner Planung, das Foyer der Halle nach seinem 
Bedarf möblieren. Jede Veränderung an fest eingebauten Teilen ist dem Hausmeister 
anzuzeigen, von ihm genehmigen und im Protokoll eintragen zu lassen. Das bohren, 
nageln oder klammern in Wände oder Teile der Innenausstattung sind verboten. Gleiches 
gilt für den vorderen Bereich im Kiosk und ggf. die Freifläche im Außenbereich.  
 

Biertischgarnituren, Ausschankwagen etc. sind vor und nach der Veranstaltung so zu 
lagern, dass andere Nutzer der Sporthalle nicht behindert werden 
 

Die Reinigung des Foyers, des Kiosk und der Toilette hat – im Gegensatz zur Halle – 
feucht zu erfolgen. Putzgerät und Reinigungsmittel werden vom Hausmeister zur Verfü-
gung gestellt. Der Müll ist vom Veranstalter zu entsorgen. 
 

Am Ende der Veranstaltung ist die Halle wieder in den Zustand versetzt, der bei der 
Begehung – vor der Veranstaltung – bestand und im Protokoll festgehalten wurde. Die 
ausgeliehenen Schlüssel sind dem Hausmeister auszuhändigen. Der Veranstalter lässt 
sich die ordnungsgemäße Übergabe vom Hausmeister quittieren. Alle Unstimmigkeiten, 
Mängel oder Schäden werden im Protokoll festgehalten und vom Hausmeister weiter-
geleitet. 
 

Bei Zuwiderhandlungen oder Nichtbeachtung dieser Hallen- und Übergabeordnung ent-
scheidet der Magistrat der Stadt Lollar und behält sich entsprechende Maßnahmen vor.   
 

 
 

 
 

   

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

 
6. 
 
 

 
7. 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 

  Lollar, 12. Februar 2007                                           Der Magistrat der Stadt                     Lollar 
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Zwischen    

 
Art der Veranstaltung:                                                   Von / bis: 
 
 
 

Hallenbegehung 
v o r   der Veranstaltung 
 

durchgeführt am:   ___________________ 
 

Schlüsselübergabe: J / N Nr.: ___________ 

 

Hallenbegehung 
n a c h   der Veranstaltung 
 

durchgeführt am:  ___________________ 
 

Schlüsselrückgabe: J / N Nr.: __________        
 

 

Sporthalle 
Tribüne, Hallenboden, Geräte, sonstiges: 

 

 

Sporthalle 
Tribüne, Hallenboden, Geräte, sonstiges: 

 

Umkleideräume 
 

Duschen 
 

Toiletten 

 

Umkleideräume 
 

Duschen 
 

Toiletten  

 

Foyer 
 

Kiosk 
 

Toiletten 

 

Foyer 
 

Kiosk 
 

Toiletten 
 

Notizen: 

 

Notizen: 

 

 

� o. k � Mangel 

 
 

  � o. k. � Mangel 
 

  � o. k. �  Mangel 
 

  � o. k. �  Mangel 

 
 

   � o. k.� Mangel 
 

   � o. k. �  Mangel 
 

   � o. k. �  Mangel 
 

  � o. k.� Mangel 
 

  � o. k. �  Mangel 
 

  � o. k. �  Mangel 

 

   � o. k.� Mangel 
 

   � o. k. �  Mangel 
 

   � o. k. �  Mangel 

 

Unterschrift - Veranstalter 
 

Unterschrift - Veranstalter 

 

Unterschrift – für die Stadt Lollar 
 

Unterschrift – für die Stadt Lollar 

und der TSG 1883 e. V. Lollar 
vertreten durch den Hausmeister:  

 

 � o. k � Mangel 


